
 

Vergabe- und Bauvertragsrecht  

Vergaberecht aktuell in Mecklenburg-Vorpommern 
  

Dienstag, 21. April 2026 | Rostock 

Seminar-Nr.: MV260801 

 

 
 >> ALLE INFOS & ANMELDUNG 

 

  Termin, Ort, Dauer 

Dienstag, 21. April 2026 
InterCityHotel Rostock 
Herweghstr. 51 
18055 Rostock 
T   (03 81) 49 50-0 
 
Beginn: 09:30 Uhr 
Ende:     16:00 Uhr 

 

 

  Teilnahmegebühren 

385,- € für Mitglieder 

450,- € für Nichtmitglieder 

 

 

In den Teilnahmegebühren sind eine 

Materialsammlung, das Mittagessen 

und Getränke/Kaffee/Tee während der  

Pausen enthalten. 

 

Etwaige Kosten für Übernachtung/ 

Abendessen/Frühstück sind nicht  

enthalten. 
 

Gute Gründe für Ihre Teilnahme 
Der Vorsitzende des Vergabesenats des OLG Rostock gibt einen Einblick in aktuelle 
Entscheidungen, die über den Einzelfall hinaus Bedeutung für die Auslegung vergabe-
rechtlicher Vorschriften und deren Anwendung haben. Es besteht hier die Möglichkeit, 
die Inhalte dieser Entscheidungen aus „erster Hand“ kennen zu lernen! 
 
Angebote, die von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auszuschließen. Dieser 
Grundsatz gilt bei Bauvergaben nur eingeschränkt, weil hier Abweichungen von den 
technischen Spezifikationen unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sind. Wo die 
Grenzen solcher Abweichungen liegen und wie Auftraggeber vorbeugen können, wird 
anhand von Praxisbeispielen erörtert. 
 
Die Abgrenzung der Bauleistungen von Liefer- und Dienstleistungen ist etwa bei der 
Beschaffung von Ausstattungen für Gebäude und bauliche Anlagen häufig schwieriger 
als gedacht. Die richtige Handhabe ist eine der wesentlichen Weichenstellungen bei der 
Vorbereitung der Vergabeverfahren. Zu den Weichenstellungen gehört auch die Lo-
saufteilung und die Rechtfertigung einer Gesamtvergabe. Welche Anforderungen hier-
für gestellt werden und was dokumentiert werden muss, wird ein weiteres Thema der 
Veranstaltung sein. 
 
Rahmenvereinbarungen sind das Mittel der Wahl, wenn es um die Beschaffung wieder-
kehrender Leistungen geht, deren Abruf im Einzelfall offen ist. Häufig handelt es sich 
um kurzfristige Beschaffungen, für die mehrere leistungsbereite Unternehmen neben-
einander zur Verfügung stehen sollen. Es wird aufgezeigt, ob und wie dies zu festste-
henden Preisen möglich ist. 
 
Die Aufstellung von Eignungskriterien ist die eine Seite der Medaille, deren andere 
Seite die Prüfung der Bieterangaben durch den Auftraggeber ist. Wie weit die Prüfungs-
tiefe reicht, soll anhand von Rechtsprechungsbeispielen aufgezeigt werden. 
 

Ihre Dozierenden 

Olaf Hünemörder 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Vergaberecht, Schütte Horstkotte & Partner, Bad 
Doberan 
Dr. Jens Knop 
Vorsitzender Richter am Vergabesenat des OLG Rostock. 
Jenny Kreienmeyer 
Rechtsanwältin, Schütte Horstkotte & Partner, Rostock Schwerpunkte im Allgemeinen 
Verwaltungsrecht, Abgabenrecht und Vergaberecht 
Fabian Winistädt 
Rechtsanwalt, Schütte, Horstkotte & Partner 
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Auf dem Seminar treffen Sie 
 

Entscheidungsträger für die Vergabeentscheidungen von Bundes- und Landesbehörden 
und von Kreisen, Ämtern, Städten und Gemeinden, die Verantwortlichen und Sachbe-
arbeiter von Zweckverbänden und Eigenbetrieben sowie von Eigen- und Beteiligungs-
gesellschaften der öffentlichen Hand, Rechtsanwälte, Architekten, Planer aus den 
Prüfungsbehörden und Vertreter der Bieterseite.  

 

Programmablauf 

• Neueste Rechtsprechung vom OLG Rostock 

• Zulässige Abweichungen von den technischen Spezifikationen bei Bauvergaben 

• Abgrenzung Bauleistungen von Liefer- und Dienstleistungen (Erst- und Ersatzaus-
stattung von Gebäuden) 

• Anforderungen an die Rechtfertigung von Gesamtvergaben 

• Rahmenvereinbarungen zu Festpreisen 

• Aufklärung von Eignungsangaben 

 
 
>> ALLE INFOS & ANMELDUNG 

 

 

 

 

 

 

 

  Kontakt 

vhw – Bundesverband für Wohnen 
und Stadtentwicklung e. V. 
 
Region Ost 
Geschäftsstelle Mecklenburg-Vorpommern  
Fritschestraße 27/28 
10585 Berlin 
 
T   030 390473-325 
E   gst-mv@vhw.de 

 

 

  Zeitlicher Ablauf 

Beginn: 09:30 Uhr  
11:00 bis 11:15 Uhr Kaffeepause 
12:30 bis 13:30 Uhr Mittagessen 
14:30 bis 14:45 Uhr Kaffeepause 
Ende: 16:00 Uhr 
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